Muster-Dienstvereinbarung zur Probezeit


Zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle, die sich noch in der Probezeit befinden. 
§ 2 Erstes Zwischengespräch 
Nach einem Drittel der Probezeit wird zwischen dem Beschäftigten und seinem direkten Vorgesetzten ein erstes Orientierungsgespräch geführt. Der Beschäftigte soll hier vor allen Dingen über Stärken und Schwächen in der bisherigen Leistungserbringung informiert werden. 
Wurden in dieser Zeit bereits schwerwiegende fachliche oder dienstliche Probleme in der Arbeitserledigung erkannt, so soll dem Beschäftigten hierüber eine schriftliche Aufstellung übergeben werden. Mit Einverständnis des Beschäftigten wird auch der Personalrat hierüber informiert. Der Vorgesetzte soll dann mit dem Beschäftigten eine Problemlösungsstrategie erarbeiten, sodass der Beschäftigte die restliche Probezeit noch zur Bewährung nutzen kann. 
§ 3 Zweites Zwischengespräch
Ein zweites Orientierungsgespräch folgt nach Absolvierung des zweiten Drittels der Probezeit. Der Beschäftigte soll wiederum über beobachtete Stärken und Schwächen informiert werden, sodass seine Leistung weiterhin optimiert werden kann. Wurden etwaige Mängel nicht beseitigt, werden der nächsthöhere Vorgesetzte und ein Mitglied des Personalrats zum Gespräch hinzugebeten. Eine eventuell mögliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit ist bereits jetzt anzuzeigen. In diesem Fall ist die Personalabteilung schriftlich über den Inhalt der Gespräche zu informieren, ein Gesprächsprotokoll wird erstellt und ist von allen Beteiligten zu unterzeichnen. 
§ 4 Abschlussgespräch 
Spätestens 2 Wochen vor Ende der Probezeit ist dem Betroffenen mitzuteilen, ob er sich in der Probezeit bewährt hat oder nicht.
§ 5 Vernichtung von Aufzeichnungen 
Nach Beendigung der Probezeit sind alle die Probezeit betreffenden Aufzeichnungen zu vernichten. 
§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Dienstvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden und gilt sodann bis zum Abschluss einer entsprechenden neuen Dienstvereinbarung fort. 
Ort, Datum 
Unterschriften
